
1. Das RDG führt  keine umfassende Rechtsdienstleistungsbefugnis unterhalb 
der Rechtsanwaltschaft  ein  
  
 Wer umfassend recht l ich beraten wi l l ,  muss Vol l jur ist  sein – d.  h.  er  muss beide 
jur is t ischen Staatsexamen bestanden haben. Darüber h inaus muss er  a ls  
Rechtsanwalt  zugelassen sein.   
  
 2. Das RDG gilt  nur für den außergerichtl ichen Bereich und reglementiert  nur 
noch Fälle echter Rechtsanwendung  
  
 Das bis lang gel tende Rechtsberatungsgesetz unterstel l t  nach seinem Wort laut  jede 
Er ledigung fremder Rechtsangelegenheiten dem gesetz l ichen Er laubnisvorbehal t .  
Das führ t  dazu, dass al l  d iese Tät igkei ten grundsätz l ich nur durch Rechtsanwälte 
oder durch andere Personen mit  e iner besonderen Er laubnis zur  Rechtsberatung 
(z.B. Steuerberater  oder Inkassounternehmen) erbracht werden dürfen. Das Gesetz 
verwendet daneben auch die Begri f fe Rechtsberatung, Rechtsbetreuung und 
Rechtsbesorgung, ohne diese Begr i f fe näher e inzugrenzen. Das RDG ersetzt  d iese 
konturenlose Begr i f fsvie l fa l t  durch den einhei t l ichen, in § 2 Abs. 1 RDG defin ier ten 
Begri f f  der  Rechtsdienst le is tung:  
  
 Rechtsdienstleistung ist  jede Tätigkeit  in konkreten fremden 
Angelegenheiten, sobald sie eine rechtl iche Prüfung des Einzelfal ls erfordert.   
  
 In Übereinst immung mit  der  Rechtsprechung des Bundesverfassungsger ichts s ind 
nur noch die Fäl le echter  Rechtsanwendung al le in dem Anwalt  vorbehal ten.  
Tät igkei ten, d ie s ich im Auff inden, der Lektüre,  der Wiedergabe und der b loßen 
schematischen Anwendung von Rechtsnormen erschöpft ,  s ind dagegen keine 
Rechtsdienst le is tungen.  
  
 3. Das RDG erlaubt allen Berufsgruppen Rechtsdienstleistungen als 
Nebenleistungen   
  
 Um den geänderten Anforderungen des Wir tschafts lebens gerecht zu werden, 
erweiter t  § 5 Abs. 1 RDG die Mögl ichkei t ,  im Zusammenhang mit  e iner  anderen 
beruf l ichen Tät igkei t  Rechtsdienst le is tungen zu erbr ingen.  
  
 Rechtsdienst le istungen sind künft ig immer dann zulässig,  wenn sie als 
Nebenleistung zum Berufs-  oder Tät igkei tsbi ld gehören.  
  
 Beispiele hier für  könnten sein:   
  
 -  Sanierungs- oder Insolvenzberatung durch Diplom-Betr iebswir te,  Diplom-
Kaufleute oder Diplom-Wir tschafts jur is ten;   
 -  Beratung über Fragen des Baurechts oder der Sachmängelhaf tung durch 
Archi tekten;  
 -  Beratung über Gestal tungsmögl ichkei ten bei der  Vermögens- oder 
Unternehmensnachfolge durch Banken  
 -  Mitwirkung bei der  Vorberei tung eines Erbscheinsantrags durch Erbenermit t ler .   
  
 4. Das RDG erlaubt unentgelt l iche Rechtsdienstleistungen  
  
 § 6 RDG erk lär t  die unentgelt l iche Rechtsdienst le is tung grundsätz l ich für  zulässig:   
  
 Rechtsdienst le istungen, d ie nicht  im Zusammenhang mit  e iner entgel t l ichen 
Tät igkei t  s tehen, sol len künft ig er laubt sein.   
  
 Das betr i f f t  e inersei ts d ie Rechtsberatung im Fami l ien- und Freundeskreis und 
begünstigt  anderersei ts  d ie al t ru ist ische, kar i tat ive Rechtsberatung. Der Begr i f f  der 
Unentgel t l ichkei t  wird enger a ls im Bürgerl ichen Recht def inier t .  „Kostenlose“ 
Serviceangebote (etwa die von einer Bank für den -  potent iel len -  Kunden kostenlos 
und unverbindl ich angebotene Testamentsberatung) s ind danach nicht unentgelt l ich 
im Sinne des RDG, wei l  s ie im Zusammenhang mit  dem entgel t l ichen Geschäft  



stehen, für das geworben werden sol l .   
  
 Zum Schutz der Rechtsuchenden is t  es mögl ich,  Personen oder Einr ichtungen, d ie 
außerhalb des Famil ien- und Bekanntenkreises dauerhaft  unqual i f iz ier ten Rechtsrat  
er te i len,  d ie unentgel t l iche Rechtsdienst leistung zu untersagen.  
  
 5. Das RDG ermöglicht al len Vereinen die rechtl iche Beratung ihrer Mitgl ieder  
  
 Während nach gel tendem Recht nur  berufsständische und berufsstandsähnl iche 
Vereinigungen (z.B. Gewerkschaften, Arbei tgeberverbände, Haus und Grund, 
Mietervereine) ihre Mitg l ieder recht l ich beraten dürfen,  sol l  d ies künft ig 
grundsätz l ich nach § 7 RDG jeder Vereinigung er laubt sein.  Dies betr i f f t  etwa die 
großen Mitg l iedervereine wie beispielsweise Automobi lc lubs.   
  
 Al lerdings dürfen die Rechtsdienst le istungen auch künft ig nicht  Hauptzweck einer 
Vereinigung sein.  Außerdem muss eine sachgerechte Mitgl iederberatung 
gewährleistet  sein.  Dies sol l  künft ig vor  al lem dadurch s ichergestel l t  werden, dass 
eine jur ist isch qual i f iz ier te Person an der Beratung betei l igt  sein und die Inst i tut ion 
personel l ,  sachl ich und f inanziel l  angemessen ausgestattet  sein muss. Auch 
Vereinen, d ie dauerhaft  unqual i f iz ier ten Rechtsrat er te i len, kann die weitere 
Erbr ingung von Rechtsdienst leistungen untersagt werden.  
  
 6. Das RDG reglementiert  nur das Forderungsinkasso und nicht den 
Forderungskauf  
  
 Wie bisher fä l l t  das gesamte k lassische Inkassogeschäft  unter  den 
Anwendungsbereich des RDG. Wil l  a lso jemand eine Forderung nur zur  Einziehung 
erwerben, ohne das wir tschaft l iche Ris iko zu übernehmen (Forderungsinkasso),  
muss er  s ich bei  der Landesjust izverwaltung registr ieren lassen. Der Vol lerwerb 
einer Forderung (Forderungskauf)  sol l  demgegenüber auch ohne eine 
Inkassoregistr ierung zulässig sein.  Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass 
Forderungen gerade im heut igen Wir tschafts leben schnel l  und le icht  übertragbar 
sein und grundsätz l ich auch als Ref inanzierungsinstrument zur  Verfügung stehen 
müssen.  
  
 Einem besonderen Schutzbedürfn is  des Schuldners wird dabei durch die 
gesetz l iche Regelung von Zust immungserfordernissen Rechnung getragen, wie s ie 
das neue Recht nunmehr auch zur Abtretbarkei t  anwalt l icher Honorar forderungen 
vorsieht.  Rechtsanwält innen und Rechtsanwälte sol len danach ihre 
Honorarforderungen zu Einziehungszwecken abtreten oder an Dr i t te veräußern 
können, wenn der Mandant der Abtretung nach vorher iger Aufk lärung ausdrückl ich 
schr i f t l ich zugest immt hat.  Damit  können künft ig nach dem Vorbi ld der ärzt l ichen 
und zahnärzt l ichen Verrechnungsstel len auch anwalt l iche Verrechnungsstel len tät ig 
werden.  
  
 7. Die Regelungen über die Prozessvertretung vor Gericht werden in allen 
Verfahrensordnungen aneinander angeglichen  
  
 Anders als das Rechtsberatungsgesetz beschränkt s ich das 
Rechtsdienst le istungsgesetz auf  d ie außerger icht l ichen Rechtsdienst leis tungen. 
Daher werden die einzelnen Verfahrensordnungen (ZPO, FGG, ArbGG, VwGO, 
SGG, FGO) um Regelungen darüber ergänzt,  wer wen in welchen ger icht l ichen 
Verfahren vertreten kann. Zu diesem Zweck werden die bisher uneinheit l ichen 
Vorschr i f ten der einzelnen Verfahrensordnungen einander so weit  wie mögl ich 
angegl ichen.  


